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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Herzlich Willkommen

Informationsveranstaltung OWB

6. September 2023 – Verkehrshaus Luzern

Eröffnung und Begrüssung

Philippe Burri

Präsident der Kommission Qualitätssicherung (KQS)

Leiter des Strassenverkehrsamtes des Kantons Neuenburg
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Informationsveranstaltung OWB

• Herzlich Willkommen im Verkehrshaus Luzern

• Wir freuen uns über das zahlreiche Erscheinen

• Die Informationsveranstaltung hat sich zu einem jährlichen OWB-Treffpunkt 
etabliert – eine Tradition, die fortgesetzt werden soll

Eröffnung und Begrüssung

Bildquelle: Kirstin Stadelmann

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr

• Die Pandemie liegt definitiv hinter uns, die Kennzahlen bestätigen 
die Erholung der Situation

• Die Neuorganisation der CZV Prüfungen waren ein zentrales Thema 
im vergangenen Jahr

• Das neue Bestelltool wird mit einer Verzögerung im Herbst 
eingeführt

• Die Revision der Fahrlehrerverordnung hat sich verzögert

• Die Gruppengrössen im Bereich Zweiphasen ist häufig ein 
Diskussionspunkt

Eröffnung und Begrüssung
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Die Themenschwerpunkte des heutigen Tages

• Es erwarten Sie viele wichtige und spannende Informationen

• Informationen aus der Geschäftsstelle & allgemeine Informationen

• Neuorganisation CZV Prüfungen ab Januar 2024

• Informationen aus den Bereichen

• Informationen zum Bestelltool

• Qualitätssicherung

• Weitere Kennzahlen

Eröffnung und Begrüssung

Bildquelle: www.freepik.com

Das Programm des heutigen Tages

Eröffnung und Begrüssung

09.00 ‐ 09.15 Uhr Offizieller Beginn und Begrüssung Philippe Burri

09.15 ‐ 09.50 Uhr Allgemeine Informationen  Sven Britschgi / Kirstin Stadelmann

09.50 ‐ 10.20 Uhr Projekt CZV Prüfung Karin Rüfenacht

ca. 10.20 ‐ ca. 10.50 Uhr Pause, Kaffee

10.50 ‐ 11.20 Uhr Weiterbildung Chauffeure Nadia Mostarda / Mirza Tatarevic

11.20 ‐ 11.35 Uhr Aus‐ und Weiterbildung Gefahrgut Tina Cosandier

11.35 ‐ 11.50 Uhr Weiterbildung Fahrlehrer Tina Cosandier

11.50 ‐ 12.05 Uhr Zweiphasenausbildung Sandro Brigandi

12.05 ‐ 12.35 Uhr Qualitätssicherung Nicolas Huegelit / Martina Stucki

12:35 ‐ 13:00 Uhr Varia und Abschluss der Infoveranstaltung 2023
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Ein Blick aufs nächste Jahr

• Die Tradition der Informationsveranstaltung soll weitergeführt werden

• Optimierung unserer Informationsveranstaltung
o Bitte nehmen Sie an der Umfrage teil bis am 20.09.2023
o Sie erhalten die Umfrage per E-Mail
o Sie erhalten den Link zu den Präsentationen per E-Mail

• Wichtiger Termin 2024
o Nächste Informationsveranstaltung OWB - 17.09.2024
o Kursaal Bern
o Informationen folgen Anfang Sommer 2024 

Eröffnung und Begrüssung

Wir wünschen Ihnen

• Eine spannende und informative Informationsveranstaltung
• Anregende Diskussionen und einen vielfältigen Austausch
• Viel Spass beim Networken

Eröffnung und Begrüssung

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



08.09.2023

5

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
Allgemeine Informationen

Sven Britschgi
Geschäftsführer asa

Inhaltsverzeichnis

• Informationen aus der Geschäftsstelle

• Ein Blick in die Zukunft

• Das Referententeam

• Neue Richtlinien OWB

• Neue Verpflichtungserklärung

• Neuer Katalog Handlungskompetenzen & Lernziele

Allgemeine Informationen
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Informationen aus der Geschäftsstelle

• Die Prüfungsorganisation CZV ist auf Kurs und der Start erfolgt am 1. 
Januar 2024. Ana Fonseca und Patrick Muralt werden sich um alle Anliegen 
rund um die CZV-Prüfungen kümmern

• Die neue Prüfungsorganisation bringt organisatorische Veränderungen und 
Anpassungen mit sich

• Neben der CZV-Prüfungsorganisation laufen mehr als 20 Projekte, welche 
mit Partnern, Bund und Kantonen in der Geschäftsstelle koordiniert/realisiert 
werden

• Qualität & Qualitätssicherung ist elementares Thema der asa – Die 
Geschäftsstelle optimiert kontinuierlich Prozesse (Zertifizierung asa 
Geschäftsstelle nach ISO 9001)

Allgemeine Informationen 

Ein Blick in die Zukunft

• CZV Prüfungen neu ab 2024 

• CZV Weiterbildungsperiode im Güterverkehr 2024

• FAK und A95 für Weiterbildungen von ausländischen Chauffeuren und 
Grenzgängern

• Neue Fahrlehrerverordnung ab …?

• Einpendeln der Volumen in der 1. Phase (Ausbildung und Führerprüfungen) 
und der 2. Phase (WAB) auf Niveau vor 2020

Allgemeine Informationen 
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Das Referententeam

Philippe Burri
Präsident KQS

Kirstin Stadelmann
Bereichsleiterin Bildung

Karin Rüfenacht

Martina Stucki

Mirza Tatarevic

Nadia MostardaNicolas Huguelit

Sven Britschgi
Geschäftsführer

Sandro Brigandi

Maurizio Calarese

Tina Cosandier

Quelle: www.asa.ch
Patrick Muralt

QS Fachstelle CZV

Zweiphasen
ADR/SDR

FahrlehrerweiterbildungProjekte

Präsident KQS Geschäftsleitung asa

Tina Cosandier Ana Fonseca

Allgemeine Informationen OWB

Kirstin Stadelmann

Bereichsleiterin Bildung
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Gründe der Aktualisierung

 CZV (insbesondere E-Prüfung)

 Zweiphasenausbildung

 E-Learning

 Regulär laufende kleinere Anpassungen

Optimierungen bei derselben Gelegenheit

 Verständlichkeit

 Übersichtlichkeit: Kürzungen wo möglich

 Vereinheitlichung

 Handhabung, Nachvollziehbarkeit

Neue Richtlinien OWB 

Quelle: asa

Allgemeiner Teil

Verpflichtungs-
erklärung

Neue Richtlinien OWB

Bereich 1

Bedingungen
und Inhalte

Kursorganisationen

Lehrpersonen

Kurstypen, Kurse

Einleitung

Organisation

Audits, Aufsicht

Rechtsgrundlagen

Bereich 2

Bedingungen
und Inhalte

Kursorganisationen

Lehrpersonen

Kurstypen, Kurse

Rechtsgrundlagen

Webseiten

Merkblätter

Kosten

Aktuelle Struktur
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Allgemeiner Teil

Neue Richtlinien OWB

Bereich 1

Spezifische 
Bestimmungen zu 
Kursen etc.Kursorganisationen

Lehrpersonen

Kurstypen, Kurse

Einleitung

Organisation

Audits, Aufsicht

Rechtsgrundlagen

Bereich 2

Rechtsgrundlagen

Webseiten

Merkblätter

Kosten

Neue Struktur

Anhang

Verpflichtungs-
erklärung

Ergänzende 
Bestimmungen zu 
übergeordneten 
Rechtsgrundlagen

Spezifische 
Bestimmungen zu 
Kursen etc.

Ergänzende 
Bestimmungen zu 
übergeordneten 
Rechtsgrundlagen

Inhaltliche Änderungen – Allgemeiner Teil

Es wurden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen, die für 

Kursveranstalter eine Verschärfung von Regeln darstellt.

Die veränderten Punkte werden heute bereits in der Praxis angewendet.

Allgemeine Anpassungen

• Geschäftsstelle der asa anstatt asa

• Männliche Form: Genderneutrale Form auf der Titelseite (Seite 1)

• Anpassungen der Aufgaben QS-Fachstelle aufgrund Wechsel VSR-asa

• Anpassung Kurzaudit = nur 1 Experte statt 2 wie bei Tagesaudit

Neue Richtlinien OWB
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Inhaltliche Präzisierungen – Allgemeiner Teil (1)

• Weiterbildungsleiter muss über ein Zertifikat SVEB 1 oder einer Bestätigung der Gleichwertigkeit 

ausgestellt durch den Schweizerischen Verband für Weiterbildung verfügen (Art. 9 Abs. 2d)

• Vollkaskoversicherung für Fahrzeuge der Kursteilnehmenden (Art. 9 Abs. 2g)

• Infrastruktur: beheizbar, ergonomisches Mobiliar (Unterrichtstische und Stühle), bei Bedarf 

Räume für Gruppenarbeiten, Rauchverbot in Kursräumen, genügend Arbeitsfläche je 

Kursteilnehmer mind. 2 m2 (Art. 9 Abs. 3)

• Durchführung der Kurse in den 3 gängigen CH Landessprachen Deutsch, Französisch und 

Italienisch (Art. 17 Abs. 2e)

• Bei Weiterbildungskursen hat die Sicherheit hohe Priorität. Teilnehmer und Lehrpersonen sollen 

ausgeruht und konzentriert am Weiterbildungstag teilnehmen (Art. 18 Abs. 1)

• Bei Durchführung von Kursen an Sonn- und Feiertagen müssen die kantonalen rechtlichen 

Rahmenbedingungen berücksichtigt werden (Art. 18 Abs. 2)

Neue Richtlinien OWB

Inhaltliche Präzisierungen – Allgemeiner Teil (2)

• In der Zweiphasenausbildung können Kurse auf besonderen Antrag im grenznahen Ausland 

(max. 50 km) durchgeführt werden (Art. 19 Abs. 2)

In der Fahrlehrerweiterbildung ist ein Kurs im Ausland nicht mehr möglich

• Abweichungen der erfassten Kursadresse (z.B. aufgrund Verschiebung) müssen im Voraus 

für die QS-Fachstelle ersichtlich und erreichbar sein (Art. 19 Abs. 3)

• Verschiebungen werden nicht an die Kurszeit angerechnet und müssen im Programm 

deutlich ersichtlich sein (Art. 19 Abs. 4)

• Die Weiterausbildungskurse der Zweiphasenausbildung sind in Gruppen von 6 bis 12 

Teilnehmern durchzuführen (Art. 27a Abs. 2 VZV). Eine Durchführung mit weniger als 6 

Teilnehmer darf nur aus begründeten Fällen durchgeführt werden. Vor der 

Durchführung ist die Geschäftsstelle der asa zu informieren. Kurse mit weniger als 3 

Teilnehmern dürfen nicht durchgeführt werden (Art. 20 Abs. 2)

Neue Richtlinien OWB
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Inhaltliche Präzisierungen – pro Bereich

• 5:2 Regelung: MOD (Art. 46), CZV (Art. 54), FL (Art. 98) 
Zwei Stunden können abgestimmt auf Bedürfnisse der Kursteilnehmenden anderen Themen aus dem 

Themenkatalog gewidmet sein. Diese müssen spätestens bei Kursdurchführung im Bemerkungsfeld 

eingetragen sein.

• Kurszeiten: WAB (Art. 31), MOD (Art. 46), FL (Art. 98)
Die Weiterausbildung dauert 7 Stunden reine Weiterbildungszeit (ohne Pausen) und wird an einem Tag 

durchgeführt (Art. 27a Abs. 1 VZV). Die Kurse dürfen nicht vor 06:00 Uhr und nicht später als 11:00 Uhr 

beginnen.

• Kurszeiten: CZV (Art. 56)
Ein Einzelkurs muss ohne Anrechnung von Pausen mindestens 7 Stunden dauern. Er kann auf zwei 

aufeinanderfolgende Tage aufgeteilt werden. Modul-, Tages- oder Mehrtageskurse müssen in einem 

Zeitfenster von 5:00 Uhr bis 20:00 Uhr stattfinden.

Neue Richtlinien OWB

Inhaltliche Änderungen – pro Bereich

• CZV-Prüfung

neu erfolgt die Administration via asa bzw. Prüfungsverwaltungssystem

• Moderatorenprüfung

neu aufgrund der Anpassung der Weisung

Neue Richtlinien OWB
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Vorgehen

• Die Richtlinien wurden bereits von der 
Kommission Qualitätssicherung genehmigt im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für 
Strassen (ASTRA)

• Die Richtlinien werden vom asa Vorstand und 
der Mitgliederversammlung am 23./24. 
November verabschiedet

• Ab dem 25. November 2023 treten die neuen 
Richtlinien in Kraft und sind auf den 
entsprechenden Webseiten verfügbar

Neue Richtlinien OWB

Quelle: www.pixabay.com

• Inhaltliche Angleichung an die neuen 
Richtlinien

• Informationen & Hinweise über Umgang mit 
Daten und Datenschutz

 Datenschutzgesetzt 1. September 

• Aktualisierung Informationen Kursorganisation

• Aktualisierung Informationen 
Weiterbildungsleiter

• Signatur Geschäftsleitung (bei kollektiver 
Unterschriftenberechtigung)

Neue Verpflichtungserklärung – Gründe Anpassung

Quelle:asa
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Weiteres Vorgehen

• Dies neue Verpflichtungserklärung muss von allen Kursveranstaltern neu 
unterzeichnet und eingereicht werden

• Mit der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung verpflichten Sie sich 
die Richtlinien einzuhalten

• Das asa Team kommt auf Sie zu

Neue Verpflichtungserklärung

Aus zwei Dokumenten wird eins

Der Katalog der Handlungskompetenzen und der Katalog der Lernziele werden 
zu einem Dokument zusammengeführt

Handlungskompetenzen & Lernziele

Quelle:asa
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Aus zwei wird eins

Gründe

 Vereinfachung

 Vermeidung Redundanzen

 Übersichtlichkeit

 Vereinheitlichung

Der neue Katalog hat per sofort Gültigkeit und 
ist auf www.cambus.ch verfügbar.

Handlungskompetenzen & Lernziele

Quelle:asa

Haben Sie Fragen?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
CZV Prüfungen
Karin Rüfenacht

6. September 2023
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Inhaltsverzeichnis

• Übersicht heute und ab 1.1.2024

• Prüfung: Dauer, Reihenfolge, Vorbereitung

• Organisatorisches: Rollen, Information, Kontakt

CZV Prüfungen

Übersicht - Heutige Situation

• Die CZV Prüfung muss bestehen, wer den Fähigkeitsausweis 
erwerben möchte und die Kategorien C/C1 oder D/D1 nach dem 1. 
September 2009 erworben hat.

• Absolvierung von folgenden Teilprüfungen:

• Administration (Anmeldung, Bezahlung usw.) läuft die über die 
ASTAG.

• Prüfungen werden durchgeführt bei der ASTAG an mehreren 
Prüfungsstützpunkten.

CZV Prüfungen
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Übersicht - Situation ab 1.1.2024

• Die CZV Prüfung muss bestehen, wer den Fähigkeitsausweis 
erwerben möchte und die Kategorien C/C1 oder D/D1 nach dem 1. 
September 2009 erworben hat.

• Absolvierung von 5 Teilprüfungen:

• Administration (Anmeldung, Bezahlung usw.) läuft über das neue 
Prüfungsverwaltungssystem (PVS).

• Prüfungen werden durchgeführt bei der Prüfungsorganisation CZV 
an mehreren Prüfungsstützpunkten.

CZV Prüfungen



Prüfungsdauer

• Heute

• Ab 1.1.2024

CZV Prüfungen

Praxis CZV
allg. Teil

Theorie CZV
Mündlich

Theorie CZV
E-Prüfung

Theorie CZV
schriftlich

Prüfungs-
fahrt

Zusatz-
theorie

30 Min.30 Min.2 Prüfungen à 
45 Min.

60 Min.90/120 Min.60 Min.

240 Min.210 Min.120 Min.60 Min.

kumuliert

Praxis CZV
allg. Teil

Theorie CZV
mündlich

Theorie CZV
schriftlich

Prüfungs-
fahrt

Zusatz-
theorie

30 Min.3 Prüfungen à 
30 Min.

90 Min.90/120 Min.60 Min.

240 Min.150 Min.60 Min.
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Reihenfolge gemäss CZV - 1 Kategorie

Ab 1.1.2024

CZV Prüfungen

Zusatz-
theorie

Theorie CZV
schriftlich

E-Prüfung 1
Theorie CZV 
mündlich

Prüfungsfahrt

E-Prüfung 2 Praxis CZV 
allg. Teil

 

Reihenfolge «Ideal» - 1 Kategorie

Ab 1.1.2024

CZV Prüfungen

Zusatz-
theorie

Theorie CZV
schriftlich

E-Prüfung 1
Theorie CZV 
mündlich

Prüfungs-
fahrt

E-Prüfung 2 Praxis CZV 
allg. Teil
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Reihenfolge «Ideal» - 2 Kategorien

Ab 1.1.2024

CZV Prüfungen

Zusatz-
theorie

Theorie CZV
schriftlich

E-Prüfung 1
Theorie CZV 
mündlich

Prüfungs-
fahrt

E-Prüfung 2 Praxis CZV 
allg. Teil

Theorie CZV 
mündlich

Praxis CZV 
allg. Teil

1. Kategorie 2. Kategorie

Vorbereitung auf die Prüfungen

• Via Ausbildungsstätten.

• Katalog der Handlungskompetenzen und Lernziele.

• Demo der Applikation für die E-Prüfungen EPS beim 
Strassenverkehrsamt auf www.cambus.ch.

• Prüfungsfragen wurden mit der Branche erarbeitet und werden nicht 
veröffentlicht.

• Registrierung, Anmeldung und Bezahlung im 
Prüfungsverwaltungssystem (PVS) auf www.cambus.ch. 

CZV Prüfungen
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Prüfungsaufgaben

• Prüfungsaufgaben betreffen unterschiedliche Themengebiete.

• Sie sind inhaltlich und im Schwierigkeitsgrad nicht immer gleich.

• Damit die gesamte Prüfung für alle gleich schwierig ist, werden Prüfungssets 
zusammengestellt.

• Ein Prüfungsset aus:

• Das Prüfungsset wird dem Kandidaten/der Kandidatin vom System 
zugeordnet.

CZV Prüfungen

Anmeldung für die CZV Prüfungen

CZV Prüfungen

Ab 1.1.2024

Theorie CZV
schriftlich

E-Prüfung 1

E-Prüfung 2

Theorie CZV 
mündlich

Praxis CZV 
allg. Teil

Anmeldung beim 
Strassenverkehrsamt des 

Wohnsitzkantons

Anmeldung beim 
Prüfungsverwaltungssystem (PVS) 

auf www.cambus.ch
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Prüfungsorganisation CZV

• Besteht aus ASTAG und Les Routiers Suisse.

• Sie tragen die operative Verantwortung für die Durchführung der 
letzten zwei Teilprüfungen. 

• Für die Geschäftsführung der Prüfungsorganisation CZV ist Les
Routiers Suisse verantwortlich.

• Prüfungsexperten werden von der Prüfungsorganisation CZV 
angestellt und eingeteilt. Ausbildung (2 Schulungstage inkl. Prüfung) 
und Weiterbildung wird durch die asa durchgeführt.

CZV Prüfungen

Teilprüfung 4 + 5 beim Prüfungsstützpunkt

• Prüfungskosten

• Wiederholt wird nur diejenige Prüfung, die nicht bestanden wurde.

• Die nicht bestandenen Teile können beliebig oft wiederholt werden.

• Bestandene Prüfungen verlieren ihre Gültigkeit nicht.

CZV Prüfungen

KostenPrüfungsart

CHF 740.-Gesamte Prüfung (mündlich und praktisch)

CHF 370.-Wiederholung Prüfung mündlich

CHF 370.-Wiederholung Prüfung praktisch
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Informationen

• Alle Informationen auf www.cambus.ch.

• Übersicht der Änderungen CZV Prüfung ab 1.1.2024 

CZV Prüfungen

Prüfungsstützpunkte und Angebot

CZV Prüfungen

Gordola

Dottikon

Sargans

Bern

Echandens

Wil

Würenlos

Güter C/C1

Personen D/D1
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Kontakt für Fahrer/Fahrerin

• Ab der Registratur auf www.cambus.ch wird der Fahrer/die Fahrerin 
via Mail informiert:
 Bestätigung der Registration und der Anmeldung
 Definitive Bestätigung des Prüfungsdatum mit Detailinformationen 

(Prüfungsstützpunkt, Zeit usw.).

• Kontakt bis zum Prüfungstag:
 Vereinigung der Strassenverkehrsämter asa – czv@asa.ch.

• Kontakt am Prüfungstag:
 Prüfungsstützpunkt bei dem der Fahrer/die Fahrerin sich 

angemeldet hat.

CZV Prüfungen

Haben Sie Fragen?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
CZV Kennzahlen / Bestelltool Fähigkeitsausweis

Mirza Tatarevic

6. September 2023
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Inhaltsverzeichnis

• Kennzahlen Weiterbildung Chauffeure

• Anzahl bewilligter neuer Kurstypen (Modulkurse, Mehrtageskurse, E-
Learning Kurse)

• Thematik Grenzgänger

• Grundlegendes zum Fähigkeitsausweis

• Informationen zum neuen Bestelltool

Chauffeure mit gültigem Fähigkeitsausweis

CZV Kennzahlen
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Quelle Sari; Stand 30.06.2023
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Umtausch Fähigkeitsausweis oder Code 95 aus dem 
Ausland

CZV Kennzahlen

Quelle Sari; Stand 30.06.2023
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Übersicht monatliche Produktion Fähigkeitsausweise

CZV Kennzahlen

Quelle Orell Füssli; Stand 30.06.2023
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Genehmigte Weiterbildungsstätten

CZV Kennzahlen
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Bewilligte Lehrkräfte

CZV Kennzahlen
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Bewilligte Kurstypen (Stand 30.06.2023)

CZV Kennzahlen

2927 2960

2805
2885

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2020 2021 2022 2023

Quelle Sari; Stand 30.06.2023

Bewilligte neue Kursarten (Stand 30.06.2023)

Übersicht bewilligte Kursarten (Modulkurse, Mehrtageskurse und 
E-Learning Kurse)

• Modulkurse 3 bewilligte Kurstypen
• E-Learning Kurse 6 bewilligte Kurstypen
• Mehrtageskurse 0 bewilligte Kurstypen

Aufgrund dieser Zahlen kann gefolgert werden, dass sich in der Praxis 
die 7-stündigen Tageskurse bewährt haben.

CZV Kennzahlen
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Thematik Grenzgänger

• Seit März 2022 müssen Grenzgänger Ihren gültigen ausländischen 
Fähigkeitsausweis oder Code 95 nicht mehr umtauschen

• Ab März 2024 müssen Grenzgänger Ihren gültigen ausländischen 
Führerausweis nicht mehr umtauschen, um in der CH zugelassene 
Fahrzeuge lenken zu dürfen

• Wenn Grenzgänger Ihre CZV-Weiterbildung in der Schweiz 
absolvieren wollen, müssen Sie im Besitz eines CH-
Führerausweises sein, damit Ihnen die CZV-Kurse angerechnet 
werden können und ein CH-Fähigkeitsausweis produziert werden 
kann

• Gemäss VZV können nach März 2024 ausländische 
Führerausweise weiterhin für Personen umgetauscht 
werden, welche berufsmässig in der 
Schweiz immatrikulierte Motorfahrzeuge führen wollen

Grenzgänger

Grundlegendes zum Fähigkeitsausweis

• Der Fähigkeitsausweis ist ein Zusatzdokument zum Führerausweis, 
welches dazu berechtigt gewerblich Personen (Kat. D/D1) und/oder 
Güter (Kat. C/C1) zu transportieren. Der Schweizer Fähigkeitsausweis 
ist nur zusammen mit dem Schweizer Führerausweis gültig. 
VZV Art. 24c Abs. e

• Für die Produktion eines Fähigkeitsausweises werden die 
Führerausweisdaten (Personendaten, Bild, Unterschrift usw.), welche 
von IVZ (Informationssystem Verkehrszulassung des Bundes) bezogen 
werden, verwendet. Die asa hat keinen Zugang auf 
ausländische Datenbanken.

• Ohne CH-Führerausweis kann kein CH-Fähigkeitsausweis produziert 
werden.

Fähigkeitsausweis
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Umtausch ausländische Fähigkeitsausweise oder 
Code 95 bei Grenzgängern

Umtausch ausländische A95

Grenzgänger, welche keinen CH-
Fähigkeitsausweis haben und einen 
gültigen ausländischen Fähigkeitsausweis 
oder Code 95 vorweisen können, kann ein 
CH-Fähigkeitsausweis ausgestellt werden

Grenzgänger, welche einen abgelaufenen 
ausländischen Fähigkeitsausweis oder 
Code 95 zusammen mit den Kursbesuchen 
in der Schweiz vorweisen können, kann ein 
CH-Fähigkeitsausweis mit Bestelldatum 
plus 5 Jahre ausgestellt werden

Grenzgänger, welche im Besitz eines CH-
Fähigkeitsausweises waren oder sind, 
können nach absolvierter Weiterbildung in 
der Schweiz via www.cambus.ch
einen verlängerten Fähigkeitsausweis best
ellen

Verschiebung «GoLive» neues Bestelltool

• Das GoLive des neuen Bestelltools am 1. April 2023 konnte nicht 
durchgeführt werden. 

• Die Einführung ist neu auf Ende Oktober 2023 geplant.

Neues Bestelltool
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Geschäftsbedingungen / Datenschutz

• Bei Bestellungen des Fähigkeitsausweises für Drittpersonen muss 
eine entsprechende Vollmacht der Drittperson vorliegen, um die für 
die Bestellung nötige Daten (Führerausweisnummer / Geburtsdatum) 
verwenden zu dürfen.

Neues Bestelltool

Mehrfachbestellung / Warenkorb

Neues Bestelltool

Mehrere Fähigkeitsausweise können nicht auf Rechnung bestellt werden
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Bestellbestätigung / Mehrwertsteuer

• Wenn die Bezahlung des Fähigkeitsausweises via Kreditkarte oder 
TWINT erfolgt, kann das Bestätigungsmail neu als Quittung für den 
Arbeitgeber benutzt werden.

• Das Bestätigungsmail enthält neu folgende Angaben:
• Name/Vorname
• Lieferadresse
• Ablaufdaten und Kategorien des neuen Ausweises
• Betrag inkl. Mehrwertsteuer

Neues Bestelltool

Haben Sie Fragen?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
Weiterbildung Chauffeure

Nadia Mostarda

6. September 2023
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Inhaltsverzeichnis

• Prüfung Kurstypen

• Prüfung Lehrkräfte

• Nacherfassungen

• Anerkennung von im Ausland besuchten CZV-Kursen

• Anerkennung als asa anerkannte Ausbildungsstätte 

Weiterbildung Chauffeure

SARI Maske

Aus welchen Gründen wir Ihre Kurse nicht anerkennen können

• Es fehlen diverse Angaben zum Beispiel:

o Kurstitel in allen Spalten eintragen (gleiche Sprache möglich).

o Prozentualer Anteil von Theorie und Praxis nicht identisch mit 
dem Kursprogramm.

o Wenn Fahrzeuge zum Einsatz kommen, ist die 
Fahrzeugkategorie in der Sari Maske anzukreuzen und im 
Kursprogramm anzugeben.

Prüfung Kurstypen
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Kursprogramm Teil 1

Aus welchen Gründen wir Ihre Kurse nicht anerkennen können

• Es fehlen diverse Angaben zum Beispiel

o Kurstitel, Logo, Lernziele, Fahrzeugkategorie im Einsatz

• Kursprogramm ohne CZV relevante Kursthemen gemäss Katalog 
der Handlungskompetenzen

• Die Aufteilung Theorie und Praxis ist nicht deutlich oder richtig 
vermerkt

• Der Inhalt der verschiedenen Kurssequenzen ist zu wenig 
detailliert beschrieben

Prüfung Kurstypen

Kursprogramm Teil 2

• Kursdauer muss mindestens 7 Stunden betragen (ohne 
Pausen und Prüfungen)

• Die Kursprogramme müssen besser formatiert sein

• Videosequenzen dürfen maximal 30 Minuten dauern, die 
Dauer muss im Kursprogramm ersichtlich sein

Prüfung Kurstypen
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Kursprogramm

Beispiel Kursprogramm
Ihr 

Logo 
hier

Kursprogramm
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SARI

Aus welchen Gründen wir Ihre Lehrkräfte nicht anerkennen können:

• Nur der Lebenslauf allein ist kein ausreichender Nachweis

• Führerausweis, Arbeitszeugnisse, Diplome, Zertifikate usw. 
müssen zusätzlich hochgeladen werden, damit das Gesuch 
geprüft werden kann

• Kreuzen Sie nicht alle Kursthemen an, nur die die Lehrkraft 
braucht

• Die hochgeladenen Dokumente müssen den gewünschten 
Kursthemen entsprechen. Informationen oder Hilfe finden Sie im  
Merkblatt

Prüfung Lehrkräfte

Nacherfassung

• Seit dem 1. September 2023 sind die Nacherfassungsformulare 
nur noch im PDF-Format in SARI verfügbar.(Datenschutz)

• Nacherfassungsformulare werden somit nur noch im PDF-Format 
akzeptiert

CZV
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Anerkennung als asa anerkannte Ausbildungsstätte

• Wie bereits erwähnt wurde der Kataloge der 
Handlungskompetenzen und Lernziele aktualisiert. Lesen sie 
dieses Dokument aufmerksam durch

• Die Gesuche für die Anerkennung als asa anerkannte 
Ausbildungsstätte werden somit ab dem 01.10.2023 wieder 
angenommen

Ausbildungsstätte

Anerkennung von im Ausland besuchten CZV-Kurse

• Gesuche von Grenzgängern

o werden nicht mehr bearbeitet, da diese keinen CH-
Fähigkeitsausweis mehr benötigen

o Die Grenzgänger, die bereits einen Schweizer 
Fähigkeitsausweis haben, können weiterhin Ihre Kurse in der 
Schweiz besuchen und den Fähigkeitsausweis über 
www.cambus.ch verlängern

• Gesuche von Chauffeuren, welche in der Schweiz Wohnsitz 
haben

o werden weiterhin bearbeitet

Anerkennung Kursen
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Haben Sie Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

Tina Fabienne Cosandier

6. September 2023

Inhaltsverzeichnis

• Dauer Mehrzweckkurse ADR; internationale Abklärung ASTRA

• ADR-Prüfungen auf CUT / ADR-Weiterbildungsstätte Anerkennung

• Reminder Teilnehmerlisten

• Kennzahlen ADR

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut
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Dauer Mehrzweckkurse 

• Gemäss ADR sollte die Dauer des Mehrzweckkurs Basiskurs inkl. 
Aufbaukurs Klasse 1 und Aufbaukurs Tank von 4 Tagen auf 4.5 
Tagen erhöht werden.

• Das ASTRA setzt sich bei den internationalen Gremien dafür ein, 
dass ein ADR-Schulungstag mehr als acht Lektionen à 45 Minuten 
umfassen darf. 

• Bis die Abklärungen auf internationaler Ebene getätigt sind 
(voraussichtlich gegen Ende 2023), dürfen alle Kursanbieter 
weiterhin einen Mehrzweckkurs bestehend aus Basiskurs, 
Aufbaukurs Tank und Aufbaukurs Klasse 1 in 4 Tagen durchführen. 

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

ADR-Prüfungen auf CUT / ADR-Weiterbildungsstätte 
Anerkennung

• Herbst 2023 erfolgt Update von Partnerunternehmen.

• Kursveranstalter und Interessenten werden bis Ende 2023 über das 
weitere Vorgehen informiert.

• Weiterhin werden aktuell keine Gesuche berücksichtigt. 

• Prüfungsfragen ADR: Änderungen auf Grund Revision ADR 2023.

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut
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Reminder Teilnehmerlisten

• Doppelt unterschreiben lassen

• Eine Liste für jeden Kurs / jeden Tag

• Muss immer geführt werden

• Bei Teilnehmer-Nacherfassungen immer mitsenden

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

Gedruckte Bescheinigungen

25SDR-Bescheinigungen

4082ADR-Bescheinigungen

Weiterbildung ADR

20Aktuell anerkannte Weiterbildungsstätten

254Aktuell bewilligte Lehrkräfte

64Aktuell bewilligte Kurstypen

Quelle SARI
Stand 30.06.2023

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

Kennzahlen 01.01.2023 – 30.06.2023



08.09.2023

43

* FAK = Führerausweis im
Kreditkartenformat

Quelle SARI
Stand 30.06.2023

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

Vergleich gedruckte ADR-Bescheinigungen

5'940

4'399

3271

1'412
1'083

811

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

2021 2022 2023

Kursteilnehmer mit FAK* Kursteilnehmer ohne FAK*

* FAK = Führerausweis im
Kreditkartenformat

Quelle SARI
Stand 30.06.2023

Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

Vergleich gedruckte SDR-Bescheinigungen
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62
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Aus- und Weiterbildung Gefahrgut

Vergleich durchgeführte Kurse
12

1

55

3

16

27
0

13
9

10
7

6

99

39

1

14

18
8

96 87

4

14

28

1 7

17
3

3

78

3

2021 2022 2023

Quelle SARI
Stand 30.06.2023

Haben Sie Fragen?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
Weiterbildung Fahrlehrer
Tina Fabienne Cosandier

6. September 2023



08.09.2023

46

Inhaltsverzeichnis

• Aktive Fahrlehrer im Vergleich 2022 / 2023

• Fahrlehrer nach Altersklasse

• Altrechtliche Fahrlehrer in der Nachfrist

Weiterbildung Fahrlehrer

Aktive Fahrlehrer im Vergleich

Weiterbildung Fahrlehrer

1'623
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1862

2'336

2'127

1970

0

500

1'000
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2'000

2'500

2021 2022 2023

Neurechtlich Altrechtlich

Quelle SARI
Stand 30.06.2023
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Fahrlehrer nach Altersklasse

Weiterbildung Fahrlehrer

Quelle SARI
Stand 30.06.2023
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Fahrlehrer Kategorie A nach Altersklasse

Weiterbildung Fahrlehrer

Quelle SARI
Stand 30.06.2023
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Fahrlehrer Kategorie C nach Altersklasse

Weiterbildung Fahrlehrer

Quelle SARI
Stand 30.06.2023
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Altrechtliche Fahrlehrer in der Nachfrist

Weiterbildung Fahrlehrer

Quelle SARI
Stand 30.06.2023
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Erfüllt der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin die 
Weiterbildungspflicht nicht oder nur teilweise, so 
setzt die kantonale Behörde eine Nachfrist zum 
Nachholen der Weiterbildung fest und verfügt:

a. eine Verwarnung

b. im Wiederholungsfall einen Entzug der 
Fahrlehrerbewilligung, bis die Weiterbildung 
innerhalb der Nachfrist absolviert ist

Der Stand der Nachfristen ist von 6.5% auf 4.0% gesunken.
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Haben Sie Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
Zweiphasenausbildung

Sandro Brigandi

6. September 2023

Inhaltsverzeichnis

• Neulenker 

• Faktenblatt 2-Phasen

• Moderatoren

• Weisungen ASTRA

• Richtlinien Obligatorische Weiterbildung / Moderatoren

Zweiphasenausbildung 
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Anzahl Neulenker welche im 2022 / 2023 den WAB-Kurs 
besucht haben

Zweiphasenausbildung / Neulenker

Quelle: SARI, 30.06.2023

125'318

42'000
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2022 2023 (Stand Juni 23)

Dauer zwischen Ausstellung FAP und Besuch WAB-Kurs

Der Verdacht, dass Neulenker den WAB-Kursen nicht in den vorgegebenen 
ersten 12 Monaten nach Ausstellung des FAP absolvieren, kann nicht bestätigt 
werden. Die Absolvierung der WAB-Kurse nach einem Jahr belaufen sich auf 
88%, und nach zwei Jahren auf 98%.

Die Neulenker halten die Frist von 12 Monaten ab Ausstellung des FAP für den 
WAB-Kurs somit ein. Ein «Endspurtverhalten» gegen Ende der ersten 12 
Monate und (in geringem Ausmass) gegen 36 Monate ist festzustellen.

Zweiphasenausbildung / Neulenker 



08.09.2023

52

Dauer zwischen Ausstellung FAP und Besuch WAB-Kurs

Zweiphasenausbildung / Neulenker 

Quelle: SARI 

Anzahl ausgestellter FAP und Teilnehmende 
WAB-Kurse

Zweiphasenausbildung / Faktenblatt 2-Phasen 

Quelle: SARI, 31.05.2023

Die Zahl der Neulenker in den WAB-Kursen sind in den ersten 5 
Monaten des Jahres 2023 38.4% (Vergleich Januar-Mai 2022 (56'800) 
- Januar-Mai 2023 (35'000)) tiefer als im Vorjahr. Diese Schwankungen 
haben verschiedene Ursachen. Die Jahre 2021/2022 zeichneten sich 
als Höhepunktjahre der Personenanzahl in den WAB-Kursen ab, 
zudem führten rechtliche Anpassungen (z. B. Fahren ab 17 Jahren) zu 
aussergewöhnlich hohen Teilnehmendenzahlen. Auch die COVID-19 
Pandemie könnte sich auf die Nachfrage ausgewirkt haben. Letzteres 
wurde statistisch jedoch nicht untersucht.
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Zweiphasenausbildung / Faktenblatt 2-Phasen 

Quelle: SARI, 31.05.2023

Zusammenfassung:

Zweiphasenausbildung / Faktenblatt 2-Phasen 

Quelle: SARI, 31.05.2023

• Die effektiven Teilnehmendenzahlen der WAB-Kurse waren in den Jahren 
2021-2022 höher (Besuch des WAB-Kurses «altrechtliche» Neulenker bis 
Ende 2022. Folge der Übergangsregelung WAB-Kurse von zwei auf einen 
Kurstag).

• Gemäss Hochrechnungen erwarten wir für das Jahr 2023 ein Rückgang der 
Teilnehmenden von 18.6%. 

• Gemäss Hochrechnungen beläuft sich der Rückgang der ausgestellten FAP  
auf 13.4%. 

• Die Anzahl der WAB-Teilnehmenden wird sich leicht unter dem üblichen 
Volumen einpendeln (die Anzahl der ausgestellten FAP hat sich nach einer 
Überhöhung im 2021/2022 wieder stabilisiert).
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Zweiphasenausbildung / Moderatoren

Aktive Moderatoren in 
der Schweiz: 478

Stand per 31. Juli 2023

Aktive Moderatoren 
in der Schweiz: 490

Stand per 31. Juli 2022

Quelle: SARI, 31.07.23

Zweiphasenausbildung / Moderatoren

Durchgeführte SPET-Tests in den vergangenen 12 Monaten

bestanden
29

59%

nicht bestanden
20

41%

Total 49 Kandidaten

Bestanden nicht bestanden
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Zweiphasenausbildung / Moderatoren

Durchgeführte Moderatorenprüfungen in den vergangenen 
12 Monaten

Deutsche Schweiz
13

59%

Suisse Latine
9

41%

Total 22 Kandidaten

Deutschsprachige Schweiz Suisse Latine

Quelle: Audit Tool asa

Zweiphasenausbildung / Weisungen ASTRA

«Anpassung der Bestimmungen betreffend die Aus- und 
Weiterbildung von WAB-Moderatoren»

In einem Antrag vom 13. Januar 2022 ans ASTRA hält die asa fest, dass die heutigen 
Weisungen betreffend die Zweiphasenausbildung im Zusammenhang mit der Aus- und 
Weiterbildung von in der Weiterausbildung (WAB) für Inhaber/innen eines Führerausweises 
auf Probe tätigen Moderatoren nicht mehr zeitgemäss sind und zwingend überarbeitet 
werden sollten. 
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Zweiphasenausbildung / Weisungen ASTRA

«Anpassung der Bestimmungen betreffend die Aus- und 
Weiterbildung von WAB-Moderatoren»

Es wurde vorgeschlagen, die Weisungen in Zusammenarbeit mit Fachleuten 
aus der Praxis unter die Lupe zu nehmen und wo nötig Anpassungen 
vornehmen.  

Folgende Themen wurden gemeinsam behandelt:

• WAB-Moderatoren-Ausbildung
• WAB-Moderatoren Prüfung
• WAB-Moderatoren-Weiterbildung
• Wiedereinstieg ehemaliger WAB-Moderatoren

Der Kick-off der Arbeitsgruppe fand am 31. Januar 2023 statt. 

Zweiphasenausbildung / Richtlinien Obligatorische Weiterbildung 

Richtlinien Obligatorische Weiterbildung 

Anpassungen im Bereich 2Phasen:

Die Weiterausbildungskurse der Zweiphasenausbildung sind in 
Gruppen von 6 bis 12 Teilnehmern durchzuführen (Art. 27a Abs. 2 
VZV). 

Neu -> Eine Durchführung mit weniger als 6 Teilnehmer darf nur aus 
begründeten Fällen durchgeführt werden. Vor der Durchführung ist 
die Geschäftsstelle der asa zu informieren. Kurse mit weniger als 3 
Teilnehmern dürfen nicht durchgeführt werden. 
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Zweiphasenausbildung / Richtlinien Obligatorische Weiterbildung 

Richtlinien Obligatorische Weiterbildung 

Anpassungen im Bereich Ausbildung Moderatoren

Moderatorenprüfung:

Gemäss Art. 64d VZV muss der Bewerber zur Erlangung des 
Kompetenznachweises

o eine schriftliche Prüfung bestehen und
o probeweise einen Weiterausbildungskurs moderieren, der den 

ganzen Inhalt abdeckt.

Haben Sie Fragen?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
Qualitätssicherung und Auditierung

Nicolas Huguelit, Stv. Leiter Fachstelle QS 

6. September 2023
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Inhaltsverzeichnis

• Audittätigkeiten

• Ergebnisse der Audittätigkeiten

• Festgestellte Mängel

• Kennzahlen 

Qualitätssicherung und Auditierung

Audits in Weiterbildungskursen Chauffeure vom 
01.01.2023 bis am 30.06.2023

75
40

9 4

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Weiterbildung Chauffeure
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Kurzaudits in Weiterbildungskursen Chauffeure vom 
01.01.2023 bis am 30.06.2023

Weiterbildung Chauffeure

94

21

4 2 4

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Mehrfach festgestellte Mängel während den Audits

Weiterbildung Chauffeure

• 7 Stunden Unterrichtzeit wurden nicht erreicht.

• Kursprogramm wurde nicht eingehalten (Aufteilung Theorie/Praxis, 
Unterrichtsmethodik, Inhalt).

• Lernziele wurden nicht erreicht.

• Falsch geführte Teilnehmerliste.

• Informationen zum Kurs waren nicht vollständig (kein Hinweis im 
Bemerkungsfeld).

• Kurzaudits: Kursablauf entsprach nicht dem Kursprogramm. 
Falsch geführte Teilnehmerliste. Infrastruktur erfüllte die Vorgaben 
nicht.
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Audits in Weiterbildungskursen Gefahrgut vom 
01.01.2023 bis am 30.06.2023

Weiterbildung Gefahrgut

7

3

1

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Kurzaudits in Weiterbildungskursen Gefahrgut vom 
01.01.2023 bis am 30.06.2023

Weiterbildung Gefahrgut

11

3

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage
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Fakten zu den CZV Prüfungen von 01.01.2023 bis 
am 30.06.2023

Prüfungen CZV

• Es fanden 90 Prüfungen CZV statt.

• Fast alle der beurteilten Punkte entsprachen den
Richtlinien. Kleinere Mängel wurden durch Auflagen festgehalten 
und behoben.

• Rund 1556 Kandidaten wurden geprüft.

Audits in Weiterbildungskursen Fahrlehrer vom 
01.01.2023 bis am 30.06.2023

Weiterbildung Fahrlehrer

2

6

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage
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Kurzaudits in Weiterbildungskursen Fahrlehrer vom 
01.01.2023 bis am 30.06.2023

Weiterbildung Fahrlehrer

4

1

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Mehrfach festgestellte Mängel während den Audits

Weiterbildung Fahrlehrer

• Kursablauf nicht gemäss eingereichtem Kursprogramm (Aufteilung 
Theorie/Praxis, Inhalt).

• Kursprogramm nicht aktuell.

• Informationen zum Kurs waren nicht vollständig (kein Hinweis im 
Bemerkungsfeld).
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Audits in WAB Kursen vom 01.01.2023 bis am 
30.06.2023

Zweiphasenausbildung

7

16

4

3

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Kurzaudits in WAB Kursen vom 01.01.2023 bis am 
30.06.2023

Zweiphasenausbildung

30

7

2 3

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage
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Mehrfach festgestellte Mängel während den Audits

Zweiphasenausbildung

• Nicht alle Ziele der Weisungen wurden erreicht.

• Kursprogramm wurde nicht eingehalten (Kursablauf, 
Unterrichtsmethodik).

• 7 Stunden Unterrichtzeit wurden nicht erreicht.

• Infrastruktur erfüllt die Vorgaben nicht mehr.

• Sicherheit war zum Teil nicht gewährleistet.

• Kursprogramm nicht mehr aktuell.

• Kurzaudits: Kursablauf entsprach nicht dem Kursprogramm. 
Informationen zum Kurs waren nicht vollständig (Kursbeginn).

Fazit

• Auditierung gemäss Richtlinien, Weisungen, sowie Merkblätter.

• asaNews regelmässig beachten.

• Bemerkungsfeld nutzen für Informationen, die für die Audittätigkeit 
wichtig sind.

Qualitätssicherung und Auditierung
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Haben Sie Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Informationsveranstaltung OWB
QSS-Zertifizierung

Martina Stucki, Administration QSS

6. September 2023

Inhaltsverzeichnis

• QSS-Zertifizierungen / Rezertifizierungen

• asaQSS KVA

Qualitätssicherung und Auditierung
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Zertifizierungen

Kennzahlen 269 aktive Kursveranstalter

ISO 72
EduQua 120
asaQSS KVA 77

asaQSS KVA - Zertifizierungen 2023

• Im 2023 wurden noch keine Zertifizierungen abgeschlossen, es sind 
jedoch 8 Gesuche bei den KVA in Erarbeitung.

• Vereinzelt Wechsel von ISO/EduQua auf asaQSS KVA.

Qualitätssicherungssysteme

Rezertifizierungen

asaQSS KVA – Rezertifizierungen 2023
• Im 2023 wurden bis 30. Juni 8 Rezertifizierungen durchgeführt.
• 1 steht noch an bis 31. Dezember.

asaQSS KVA - Rezertifizierungen 2024
• Im 2024 stehen 65 Rezertifizierungen an.
• Reminder 12 Monate vor Ablauf.
• Dokumente aktualisieren bis 6 Monate vor Ablauf.
• Aktualisierungsbestätigung.
• Verlängerung 3 Jahre ab Ablaufdatum (nicht ab Bewilligung).

ISO/EduQua: bitte Info an qs.kva@asa.ch, wenn Rezertifizierung bzw. 
Einreichung des neuen Zertifikates nicht bis Ablauf des Zertifikates erfolgen 
kann.

Qualitätssicherungssysteme
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Haben Sie Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme

• Bitte füllen Sie die Evaluation aus

• Den Link zu den entsprechenden Folien erhalten Sie per e-mail

Verabschiedung

Bildquelle: www.ehb.swiss

Informationsveranstaltung 2024

• Wir freuen uns auf die Informationsveranstaltung 2024

• Dienstag - 17.09.2024 – Kursaal Bern

• Informationen folgen Anfang Sommer 2024

Verabschiedung

Bildquelle: Schweiz Tourismus



08.09.2023

71

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


